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Besondere Versicherungsbedingungen für  
die Reiserücktrittkostenversicherung 2008/2025 

(VB -Reiserücktritt 2008/2025) 

Diese Musterbedingung regelt die Reiserücktrittskostenversicherung. Der abgeschlossene Versicherungsschutz 
ergibt sich aus dem „Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung 2008/2025“ 

(AT-Reise 2008/2025), dieser Musterbedingung und den Erläuterungen auf Seite 3. 

Musterbedingungen des GDV 
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1 Gegenstand der Versicherung 

Bei Nichtantritt der Reise erstattet der Versicherer bis 
zur Höhe der vertraglich vereinbarten Versicherungs-
summe 

1.1 die vertraglich geschuldeten Stornokosten aus dem 
versicherten Reisearrangement; 

1.2 das bei der Buchung vereinbarte, dem Reisevermittler 
vertraglich geschuldete und in Rechnung gestellte 
Vermittlungsentgelt, sofern der Betrag bei der Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme berücksichtigt 
wurde. Übersteigt das Vermittlungsentgelt den allge-
mein üblichen und angemessenen Umfang, kann der 
Versicherer seine Leistung auf einen angemessenen 
Betrag herabsetzen. Nicht versichert sind Entgelte, 
die dem Reisevermittler erst infolge der Stornierung 
geschuldet werden.

2 Versicherte Ereignisse und Risikopersonen 

2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige 
Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die 
versicherte Person selbst oder eine Risikoperson 
während der Dauer des Versicherungsschutzes von 
einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird: 

- Tod; 
- schwere Unfallverletzung; 
- unerwartete schwere Erkrankung (Erläuterungen 

siehe Seite 3)*; 
- Impfunverträglichkeit; 
- Schwangerschaft; 
- Schaden am Eigentum der versicherten Person 

durch Feuer, Explosion, Elementarereignisse oder 
vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der 

Schaden erheblich ist oder sofern die Anwesenheit 
der versicherten Person zur Aufklärung erforderlich 
ist; 

- Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person 
oder einer mitreisenden Risikoperson aufgrund ei-
ner unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des 
Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber; 

- unerwartete Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses 
durch die versicherte Person oder eine mitreisende 
Risikoperson, sofern diese Person bei der Reisebu-
chung arbeitslos gemeldet war. 

2.2 Risikopersonen sind neben der versicherten Person 

- die Angehörigen der versicherten Person; 
- diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder 

pflegebedürftige Angehörige betreuen;  
- diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten 

Person eine Reise gebucht und versichert haben, 
und deren Angehörige*. 

Haben mehr als ...... Personen gemeinsam eine Reise 
gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und 
der Lebenspartner der versicherten Person und deren 
Betreuungsperson als Risikopersonen. 

3 Ausschlüsse* 

Kein Versicherungsschutz besteht 

3.1 für Risiken, die in Ziffer 5 des Allgemeinen Teils der 
Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung 
(AT-Reise 2008/2025) genannt werden; 

3.2 für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu 
rechnen war; 
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3.3 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine 
psychische Reaktion auf einen Terrorakt, innere 
Unruhen, Kriegsereignisse, ein Flugunglück oder eine 
Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von 
Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen 
oder Naturkatastrophen aufgetreten ist; 

3.4  bei Schub einer chronischen psychischen Erkran-
kung;

3.5  für Vermittlungsentgelte, die dem Reisevermittler auf-
grund der Stornierung der Reise geschuldet werden, 
wie z.B. Bearbeitungsgebühren für eine Reisestornie-
rung. 

4 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
Versicherungsfalls 

Der Versicherungsnehmer / die versicherte Person / 
die Risikoperson ist verpflichtet, 

4.1 die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten 
Rücktrittsgrundes zu stornieren, um die Stornokosten 
möglichst gering zu halten; 

4.2 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunter-
lagen mit der Stornokosten-Rechnung dem Versiche-
rer einzureichen; bei Stornierung eines Objekts eine 
Bestätigung des Vermieters über die Nichtweiterver-
mietbarkeit des Objekts; 

4.3 eine schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere 
Erkrankung, Impfunverträglichkeit oder Schwanger-
schaft durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Di-
agnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, psy-
chische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes 
für Psychiatrie; 

4.4 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z.B. 
Polizeiprotokoll) einzureichen; 

4.5 bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschrei-
ben mit Angabe des Kündigungsgrundes, bei Auf-
nahme eines Arbeitsverhältnisses den Aufhebungs-
bescheid des Arbeitsamtes und eine Kopie des neuen 
Arbeitsvertrages als Nachweis für das neue Arbeits-
verhältnis vorzulegen; 

4.6 Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen; 

4.7 Nachweis des versicherten Ereignisses auf Verlangen 
des Versicherers  

4.7.1 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen 
oder der Einholung einer Bestätigung des Arbeitge-
bers darüber zuzustimmen; 

4.7.2 der Einholung eines fachärztlichen Attestes durch den 
Versicherer über die Art und Schwere der Krankheit 
sowie die Unzumutbarkeit zur planmäßigen Durchfüh-
rung der Reise zuzustimmen und dem Arzt die not-
wendige Untersuchung zu gestatten. 

5 Rechtsfolgen bei Verletzungen von 
Obliegenheiten 

Die Rechtsfolgen bei der Verletzung von Obliegenhei-
ten ergeben sich aus dem Allgemeinen Teil der Versi-
cherungsbedingungen für die Reiseversicherung (AT-
Reise 2008/2025) Ziffer 6.2. 

6 Selbstbehalt 

Der Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall ...... % 
des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 
€ ...... je Person. 

7 Versicherungswert und Unterversicherung 

7.1 Die Versicherungssumme je versichertem Reisear-
rangement muss dem vollen vereinbarten Reisepreis 
einschließlich bei Buchung anfallender Vermittlungs-
entgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für 
darin nicht enthaltene Leistungen (z.B. für Zusatzpro-
gramme) sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe 
der Versicherungssumme berücksichtigt werden. 

7.2 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Un-
terversicherung), haftet der Versicherer nur nach dem 
Verhältnis der Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert abzüglich dem Selbstbehalt. 
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Erläuterungen 

Versicherungsschutz besteht unter anderem, wenn die planmäßige Durchführung der Reise aufgrund einer unerwarteten 
schweren Erkrankung nicht zumutbar ist. 

Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erläutern wir den Fachbegriff „unerwartete schwere Erkrankung“ 
und geben Ihnen Beispiele. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht abschließend sind. 

„unerwartete schwere Erkrankung“*

Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. Die Erkrankung muss „unerwartet“ und „schwer“ sein. Zunächst definieren wir 
das Kriterium „unerwartet“ und geben danach Beispiele für „schwere“ Erkrankungen. 

Fall 1: Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung gilt als 
unerwartet. 

Fall 2: Versichert ist ebenfalls das erneute Auftreten einer Erkrankung wenn in den letzten ... Monaten vor 
Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise, für diese Erkrankung 
keine Behandlung durchgeführt worden ist. 

Fall 3: Sofern in den letzten ... Jahr(en) vor Versicherungsabschluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung 
der Reise, für eine bestehende Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist, ist ebenfalls die unerwartete 
Verschlechterung dieser Erkrankung versichert. 

Nicht als Behandlung zählen regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchungen um den Gesundheitszustand festzustellen. 
Die Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses durchgeführt und dienen nicht der Behandlung der 
Erkrankung.  

Beispiele für schwere Erkrankungen, die zu einer Unzumutbarkeit der Reise führen können (nicht abschließend): 

- der behandelnde Arzt hat eine Reiseuntauglichkeit attestiert, 

- die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung ist so stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und 
Beschwerden der Erkrankung die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen kann, 

- wegen einer ärztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich ist. 

Beispiele für eine „unerwartete schwere Erkrankung“ (nicht abschließend): 

- Die versicherte Person schließt für eine gebuchte Reise eine Versicherung ab. Kurz vor Reiseantritt erleidet sie erstmals einen 
Herzinfarkt. 

- Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung eine 
Lungenentzündung diagnostiziert. Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Betreuung durch die versicherte Person 
angewiesen. 

- Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allergie bei der versicherten Person. In den letzten …. Jahr(en) vor 
Versicherungsabschluss oder Reisebuchung ist für die Allergie keine Behandlung durchgeführt worden. Vor Reiseantritt 
kommt es zu einer starken allergischen Reaktion. Diese wurde vom Arzt attestiert. Wegen der Heftigkeit der allergischen 
Reaktion kann die versicherte Person die geplante Hauptreiseleistung nicht wahrnehmen. 

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Beispiel bei dem keine „unerwartete schwere Erkrankung“ vorliegt (nicht abschließend): 

- Die versicherte Person leidet unter einer Erkrankung, bei denen Schübe ein charakteristisches Merkmal des Verlaufs sind 
(z.B. Multiple Sklerose, Morbus Crohn). In den letzten …. Jahr(en) vor Versicherungsabschluss oder Reisebuchung wurde 
eine Behandlung für die bestehende Erkrankung durchgeführt. Daher ist diese Erkrankung nicht versichert. 


